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Sachverhalt und Antrãge 

Die Beschwerden richten sich gegen die Zwischenent-
scheidung voin 23. Màrz 1990, mit der die Einspruchs-
abteilung das europaische Patent Nr. 0 046 821 (Anmelde-
nujiuner: 80 105 940.3) in geàndertem Umnfang aufrecht-
erhalten hat. 

Die Einsprüche stützten sich auf mehrere Dokumente, 
insbesondere auf: 

 DE-B-2 734 612 
 DE-B-2 207 190 
 DE-A-2 512 704 
 DE-A-2 725 615 
 DE-A-2 631 453 
 DE-A-2 819 353 

Die Beschwerdefuhrerin I (Einsprechende I) hat am 
18. Mai 1990 unter gleichzeitiger Zahlung der Beschwerde-
gebuhr Beschwerde eingelegt. Die Begründung dieser 
Beschwerde wurde ant 7. Juli 1990 eingereicht. 

Die Beschwerdeführerjn II (Einsprechende II) hat am 
21. Mai 1990 ebenfalls unter gleichzeitiger Zahiung der 
Beschwerdegebuhr Beschwerde eingelegt. Die Begründung 
dieser Beschwerde wurde am 24. Juli 1990 eingereicht. 

Am 16. November 1992 hat eine mündliche Verhandlung vor 
der Beschwerdekammer stattgefunden. In dieser wurde die 
Frage der erfinderischen Tàtigkeit ausführlich diskutiert. 
Die Beschwerdegegnerin legte ferner einen Satz von 
dreizehn neuen Anspruchen vor. 

FA 
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IV. 	Der einzige unabhãngige Anspruch 1 dieses Satzes lautet: 

"Beschlag für Mehrfunktions-Wohnraum-Dachfenster (1) mit 

einem Futterkasten (3; 51) und einem daran angelenkten 
klappbaren Fensterflügel (2; 50) und einer zwischen dem 
Rahinen (5) des Futterkastens und dem Rahmen (4) des 

Fensterflügels wirksamen, sich an Widerlagern abstützen-
den, in einem Hohiprofil (26; 35) angeordneten Torsions-

federvorrichtung zur Gewichtsentlastung des Fenster-

flügels, dadurch gekennzeichnet, daB die Torsionsfeder-

vorrichtung (6; 34) aus zwei achsial miteinander fluchtend 
ausgerichteten Torsionsfederelementen (23; 24; 36, 37) 
besteht, die zu beiden Seiten eines mittig eingesetzten 
Kardanbolzens (10) angeordnet sind und jeweils inehrere 

Torsionsfedern (24; 38) enthalten, daB die Torsionsfeder-
elemente damit ein zwischen ihnen liegendes gelneinsames 

erstes Widerlager (29, 30, 10; 39, 40, 43) aufweisen, das 
mit demn Rahmnen des Futter]castens verbunden ist, daB die 

aui3enhiegenden Enden der Torsionsfederelemente mit dern 
Rahmen des Fensterflügels in der Weise verbunden sind, daB 
die Torsionsfederelentente im Hohiprofil (26; 35) verdreh-
bar sind, und daB zwischen dem Hohiprofil und der auBen-
liegenden, ira Innern des Hohiprofils verdrehbaren 

Befestigung des zweiten Widerlagers (28; 44) eine stàndig 

wirksame Bremnsvorrichtung (27; 48) vorgesehen 1st, durch 

deren Wirkung der Fensterflügel (2) unabhängig vorn 

Of fnungswinkel und unabhängig von der jeweiligen Kraft der 
Torsionsfederelemente festgehalten ist." 

V. 	Die Beschwerdeführerinnen I und II bezweifeln überein- 

stimmend, daB es sich beim Anspruch 1 urn eine echte 
Kombination handele. 

Die BeschwerdefUhrerin I vertrat ferner die Meinung, daB 

der Gegenstand des Anspruchs 1 sich in naheliegender Weise 
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1 
aus der Gegenstände der Dokuinente DE-B-2 734 612, DE-B- 
2 207 290, und entweder DE-A-2 512 704 oder DE-A-
2 819 353, ergebe. 

Die Beschwerdeführerin II war ihrerseits der Auffassung, 
daB der Gegenstand des Anspruchs 1 durch die Kombination 
der Gegenstànde der Dokumente DE-B-2 734 612, USA 
2 884 240 (erst in der Beschwerdebegründung vorgebracht) 
und ggf. DE-A-2 512 704 nahegelegt sei. 

VI. 	Die wesentlichen Argumente der Beschwerdegegnerin 
(Patentinhaberin) lassen sich wie foigt zusammenfassen: 

Ausgehend vom Stand der Technik geinàB Dokument (1), das 
einen Beschlag für Mehrfunktions-Wohnrauxn-Dachfenster mit 
gewichtentlastetem Klappflügel und Zusatzfunktion für die 
Reinigung der Glasscheibe of fenbare, erfülie der Beschlag 
nach Anspruch 1 des Streitpatents vielseitige 
Anforderungen an ein derartiges Dachfenster in der Weise, 
daB er für alle in Frage kominenden Gewichte und Formate 
bei alien möglichen Dachneigungen von 20 0  bis 80 0  geeignet 
sei. Er lasse sich vóliig verdeckt in die Abmessungen des 
scharnierseitigen Schenkels der Flügeis einbauen, bringe 
die erforderlichen Krãfte zum mühelosen öffnen und 
Schlie8en auch groBer Fenster bei Dachneigungen bis zu 80 0  
und ermögliche es zudem, den Flügel in alien öffnungs-
stellungen stufenlos von seibst festzuhaiten und zu 
Reinigungswecken zu verschwenken. Mit dem erfindungs-
geinãBen Beschlag werde ein Ausgleich zwischen den stark 
divergierenden Last- bzw. Kraftlinien sichergestelit. 
Diese Anforderungen bedingten eine ganz spezifische, 
neuartige Abstimmung der Lôsungsmerkmale nach Anspruch 1 
untereinander. Deshaib sei dieser Anspruch als Ganzes, als 
Kombinationsanspruch zu betrachten, insb. weil die 
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Federvorrichtung und die Brernsvorrichtung für sich allein 
überhaupt keinen Sinn ergeben würden. AuBerdern zeige 
Anspruch 1, daB vorn Fachrnann eine Vielzahl von 
Entwicklungsschritten durchlaufen werden rnüBten, urn zu der 
Erfindung zu gelangen. Die Tatsache, daB die Beschwerde-
führerinnen mindestens vier Entgegenhaltungen berück-
sichtigen rnüBten, urn die erfindungsgernäl3e Kombination zu 
konstruieren, beweise dies. AuBerdern müsse der Erfinder 
die vorgegebene Reihenfolge dieser Schritte beachten, urn 
eine brauchbare funktionelle Wechselwirkung zu erzielen. 

Bei einer aus Dokurnent (2) bekannten Pendeltür seien ganz 
andere Kriterien rnaI3gebend. Die erforderliche Federkraft 
sei relativ gering, da der Benützer einer soichen Tür, 
z. B. ein Kind, durch die Türöffnung hindurchgehen niüsse, 
und daher nur die beirn Schwingen des Turflugels 
auftretenden Massenkràfte aufgenoinrnen werden inü8ten, und 
nicht wie bei Klappflügeln von Dachfenstern das gesainte 
Flügelgewicht. Auch brauche die Lange der Federkörper bei 
einern rnindestens zwei Meter langen Seitenschenkel einer 
Tür nicht berücksichtigt zu werden. Die relativ langen, 
parallel geschalteten, in dieser Entgegenhaltung 
beschriebenen Federn könnten nicht in der beschränkten 
Flügel-Schenkel-Lànge eines Dachfensters angeordnet 
werden. Schon aus diesen Gründen sei irn Hinblick auf diese 
ganz unterschiedlichen Voraussetzungen die Lehre dieses 
Dokurnents für die Erfindung nicht brauchbar. Die dort 
beschriebenen, scheinbar ãhnlichen Mittel dienten völlig 
anderen Zwecken. DarUber hinaus sei zu bernerken, daB in 
der SchlieBstellung eines Dachfensters die Kraft einer 
vorgespannten Feder rnaxirnal und die Last des Flügels 
minimal sei. Wenn dagegen der etwa 70 kg wiegende Flügel 
sich in seiner Of fnungsstellung VOfl Ca. 90° befinde, sei 
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die Last maximal, wàhrend die Feder einen Teil ihrer 
Vorspannung und deinnach Kraft verloren habe. Deshaib seien 
für ein Dachfenster sehr groBe Federkràfte notwendig, die 
mit der notwendigen Federkraft für eine Pendeltür nicht 
vergleichbar seien. 

AuBerdein enthalte Dokuinent (2) keinen Hinweis auf eine 
Brernsvorrichtung und darnit auf geeignete Mittel zur 
Herstellung eines Gleichgewichts zwischen den an einern 
Dachfenster angreifenden Kräften. Schliel3lich habe das in 
diesein Stand der Technik bekannte, mittig angeordnete 
Widerlager eine andere Funktion als dasjenige bei der 
vorliegenden Erfindung. 

Die aus Dokuinent (3) of fenbarte Brexnsvorrichtung eigne 
sjch njcht djrekt für Wohnrauin- Dachfenster, weil sie die 
dazu notwendigen Voraussetzungen nicht erfülle. Sie eigne 
sich lediglich für leichtgewichtige Kunststoffkuppeln. Die 
Idee, eine Bremse auf die Drehachse einwirken zu lassen, 
urn den enorinen Federkräften entgegenzuwirken, die zur 
stufenlosen Steuerung der Stellung des Klappflügels 
erforderlich sind, sowie die Art und Weise der Erzeugung 
eines Gleichgewichts zwischen den auf den Klappflügel 
einwirkenden Kräften kânnten dagegen dieser Entgegen-
haltung nicht entnommen werden. 

VI. 	Die Beschwerdeführerinnen I und II beantragten die 
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf 
des Streitpatents. 

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Aufrechterhaltung 
des Streitpatents mit den folgenden Unterlagen: 

- 	Patentansprüche 1 bis 13 überreicht in der inündlichen 
Verhand lung, 
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- 	eine noch anzupassende Beschreibung, 

- 	Zeichnungen wie erteilt. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerden sind zulässig. 

Zu prüfen ist, ob der Beschlag nach Anspruch 1 des 
Streitpatents durch den nachgewiesen Stand der Technik 
und/oder das ailgemeine Fachwissen nahegelegt war oder 
nicht. 

Dokument (1), das den nächstkomrnenden Stand der Technik 
wiedergibt, beschreibt einen Beschlag für Mehrfunktions-

Wohnrauiu-Dachfenster, das einen klappbaren und seitlich 
verschiebbaren Flügel aufweist. Eine Torsionsfeder-
vorrichtung, die un Hohiprof ii des oberen Schenkels des 

Flügels angeordnet ist, unterstützt das Flügelgewicht. Die 

Federvorrichtung besteht aus einer einzigen, uin eine Welle 
heruin angeordnete Schraubenfeder, die mit einemn Ende an 

der Welle und mit deni anderen an elnemn Widerlager der 
Führungsschiene des Flügels festgelegt ist. Die Ent-

spannung der Feder bewirkt eine begrenzte Schwenkung der 

Führungsschiene und somnit des Flügels umn die Welle oder 

relativ zu den Halterungen, so daI3 das Fenster selbsttätig 

bis zu einer Endstellung geöffnet werden kann. Eine 

sichere Arretierung des Flügels in einigen Stellungen 

innerhaib dieser begrenzten Drehung, die einemn Drehwinkel 

von Ca. 25° bis 40° entspricht, wird durch eine 
Rastvorrichtung gewährleistet. 
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d Dieser Beschlag entspricht soluit den Merkmalen des Ober- 
begriffs des Anspruchs 1 des Streitpatents. Da seine 
Federvorrichtung auch un Hohiprof ii verdrehbar 1st, 
gehart, in Ubereinstiininung mit der Beschwerdeführerin II, 
das entsprechende Kennzeichnungsmnerkmal des Anspruchs 1 
auch zumn Stand der Technik. Dagegen kann die Kamnmer der 
Beschwerdeführerin II nicht folgen, wenn sie behauptet, 
daB bei dieser gattungsbildenden Entgegenhaltung eine 
stãndig wirksame Bremnsvorrichtung vorhanden sei. Die dort 
beschriebene Rasteinrichtung erlaubt zwar das Arretieren 
des Flügels in verschiedenen Offnungsstellungen; sie hat 
jedoch keine stãndig "bremnsende" Wirkung. 

Ausgehend von diesemn bekannten Beschlag liegt gemâB der 
Beschreibung des Streitpatents demn Gegenstand des 
Anspruchs 1 die Aufgabe zugrunde, einen derartigen 
Beschlag so auszubilden, daB: 

er kompakt gebaut werden kann, 

das Fenster in jeder beliebigen Klappstellung von 0 
bis 90 Grad of fenzuhalten vermnag, 

und bezüglich Federkrafterzeugung den jeweiligen 
Bedürfnissen angepaSt werden kann. 

Durch das in der mnündlichen Verhandlung zusãtzlich 
eingeführte Merkmnal, nâmnlich das Vorhandensein eines 
mittig eingesetzten Kardanboizens, wird die zusätzliche 
Aufgabe darin gesehen, diesen Beschlag derart auszu-
bilden, daB: 

der Flügel zur Reinigung seitlich verschwenkt werden 

kann. 

00206 
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Die Stellung'der Teilaufgaben a) bis c) ist naheliegend, 
denn sie liegen alle im Bereich einer normalen Welter-
entwicklung von Dachfenstern. Beirn Gebrauch oder bei der 
Montage eines Dachfensters nach Dokument (1) wird der 
Fachmann mit den dieser Aufgaben entsprechenden Problemen 
konfrontiert und ist daher auch in der Lage, diese zu 
erkennen. Die letzte Teilaufgabe d) ist lediglich das 
Ergebnis einer Wahi zwischen drei aligemein bekannten 
Lösungen für die Reinigung eines Klappflügels eines 
Wohnrauin-Dachfensters, nämlich das seitliche Schieben des 
Flügels bzw. das Schwingen oder Verschwenken desselben, so 
daB die Stellung dieser Aufgabe auch naheliegend ist. 

AuBerdem hat bereits Dokument (1) alle diese Aufgaben 
teilweise gelöst, da der darin offenbarte Beschlag, mit 
Ausnahme der Rastvorrichtung im oberen Schenkel des 
F].ügels, verdeckt 1st, d. h. kompakt gebaut 1st, das 
Fenster durch die Rastvorrichtung in einigen Klapp-
stellungen of fengehalten und bezüglich Federkrafterzeugung 
gewissen Bedürfnissen angepal3t werden kann, und, zum 
Schlul3, Mittel zum Reinigen vorgesehen sind. Deshaib kann 
die Zusainmenfassung dieser vier Teilaufgaben nicht als das 
Ergebnis einer erfinderischen Tätigkeit betrachtet 
werden. 

6. 	Diese Aufgabe wird, in ihrer Gesamheit gesehen, im 
wesentlich dadurch gelost, daB eine besondere Torsions-
federgestaltung vorgesehen 1st, die zwei mehrere Torsions-
federn enthaltende Torsionsfederelemente mit dazwischen- 
liegendem gemneinsamemn Widerlager aufweist, daB eine 
stàndig wirksame Brentsvorrichtung vorhanden ist, und daB 
der Rahmen des Futterkastens über eine kardanische 
Aufhângung mit diesem gemeinsamnen Widerlager, und dadurch 

Q 
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mit dent Flügel, verbunden ist. Nach Neinung der 

Beschwerdeführerinnen I und II werden durch den besonderen 

Aufbau der Torsionsfedervorrichtung die Teilaufgaben a) 

und C) (Aripassung der Federkraft und koinpakte Anordnung) 

gleichzeitig gelöst, wãhrend die Brenisvorrichtung die 

Teilaufgabe b) und die kardanische Aufhängung die Teil-

aufgabe d) jeweils lösen. Für die Beschwerdeführerinnen I 

und II hat dies zur Folge, daB die Merkmale des 

Anspruchs 1 des Streitpatents in keiner funktionellen 

Wechselwirkung niiteinander stehen, so daB nach ihrer 

Auffassung keine echte Kombination vorliegt. 

	

7. 	Da die Beschwerdegegnerin dieser Auffassung widerspricht, 

ist zu prüfen, ob diese drei mm Anspruch 1 enthaltenen 

wesentlichen Lösungsmerkinale sich jeweils bloB auf eine 

dieser Teilaufgaben beziehen. 

	

7.1 	Die kardanische Aufhãngung des Flügels lost in der Tat 

lediglich die Aufgabe d), nàmlich das seitliche 

Verschwenken des Flügels für seine Reinigung zu 

ermOglichen. Die durch diese MaBnahme erreichte öffnungs-

mOglichkeit neben der KlappOffnung wird durch die 

Torsionsfedervorrichtung oder durch die Bremse uberhaupt 

nicht beeinfluBt. Eine über diese Zielsetzung hinaus-

gehende Wirkung ist weder in der Beschreibung des Streit- 

patents offenbart noch ohne weiteres ersichtlich und 

wurde von der Beschwerdegegnerin auch nicht erwãhnt. Die 

bevorzugte Ausfuhrungsform nach Figur 4 des Streitpatents 

weist dieses Merkmal nântlich nicht auf, ohne daB dadurch 

die für die anderen Teilaufgaben vorgesehenen LOsungs- 

merkmale beeinfluBt oder abgeàndert werden. Es liegt somit 

kein funktioneller Zusanunenhang zwischen dieseni Merkmal 

und den beiden anderen vor. 
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Anzumerken ist jedoch, daB im Anspruch 1 des Streitpatents 
eine gewisse Verbindung zwischen dem Kardanboizen und dem 

Inittig angeordneten Wideriager der Torsionsfedervor-

richtung angedeutet ist. Obwohl dies aus Anspruch 1 

undeutlich hervorgeht, hat die Beschwerdegegnerin in der 
mündlichen Verhandiung ausgefuhrt, daB das Wort "damit" im 

zweiten kennzeichnenden Merkmal des Anspruchs 1 diesen 
Sachverhalt zuin Ausdruck bringen soil. Dennoch wird durch 
diese Mal3nahine nur die Verbindung des Fiügels mit demn 

Futterkasten erreicht, ohne daB die anderen Teil- 

aufgaben a) bis c) hiervon beeinfiuBt werden. Anspruch 7 

des Streitpatents zeigt in seiner erteilten Fassung, daB 
in mnanchen AusfUhrungsformnen der Erfindung der Kardan-

boizen auch mit einer Welle der Torsionsfedervorrichtung 
verbunden sein kann. Diese Welle erstreckt sich der ganzen 
Breite des Flügelschenkels entlang und bildet gleichzeitig 
das Scharnier des Fensters und das Widerlager für die 

einen Enden der Federn. Es foigt daraus, daJ3 es lediglich 
darauf ankommt, den Kardanboizen mit dem das Scharnier des 

Dachfensters bildenden Teii des Beschlags zu verbinden. 
Deshaib stelit die im Anspruch 1 mit dem Wort "damit" 

angedeutete MaBnahme lediglich eine naheliegende 
konstruktive MaBnahrne dar. 

7.2 	Hinsichtiich der besonderen Ausgestaltung der Torsions- 

federvorrichtung und der Bremnsvorrichtung ist folgendes 
auszuführen: 

Durch die Ausbildung der Torsionsfedervorrichtung allein 
werden sicher die Teilaufgabe C) (Anpassung der Feder-

kräfte) und teilweise, d. h. soweit die Federvorrichtung 

betroffen 1st, die Teilaufgabe a) (kompakt aufgebaut) 

geläst. Aus der Beschreibung des Streitpatents geht 

hervor, daB lediglich durch Aneinanderreihung von beliebig 
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zahireichen Federn die Vervielfachung der Kràfte und somit 
beliebig grol3e Krãfte erzielt werden können. Die 
Bremsvorrichtung spielt in diesem Zusammenhang keine 
Rolle. 

Dagegen gibt Anspruch 1 über die Funktion der Brexns-
vorrichtung eine kiare Aussage, die eine Wechselwirkung 
dieser Bremse mit der Torsionsfedervorrichtung zur Folge 
hat: die Bremsvorrichtung muB den Fensterflügel unabhängig 
von der jeweiligen Kraft der Torsionsfedereleinente fest- 
halten, was zur Folge hat, daB sie den verschiedenen 
Krãften der Torsionsfedervorrichtung entgegenzuwirken hat. 
Beim Gegenstand des Anspruchs 1 besteht soinit entgegen der 
Meinung der Beschwerdefuhrerinnen I und II eine Teil-
kombinatjon von Merkma].en. Jedoch hat diese Kombination 
nur mit der aligemeine Funktion einer Federvorrichtung zu 
tun, und nicht mit der erfindungsgemäi3en Ausgestaltung der 
Federvorrichtung. Eine Bremsvorrichtung könnte auch auf 
die Feder des Beschlages nach Dokument (1) wirken, und die 
gleiche Koinbination würde erreicht. Durch diese Teil-
koinbination wird lediglich die Teilaufgabe b) gelöst. 

7.3 	ZusainmengefaBt umfai3t Anspruch 1 des Streitpatents in der 
Tat die drei folgenden Lösungsmerkinale oder -merkinals-
gruppen, die diesinal keinen funktionellen Zusaininenhang 
aufweisen: Eine Kombination einer Bremsvorrichtung mit 
einer Torsionsfedervorrichtung, eine besondere Ausbildung 
der Torsionsfedervorrichtung und eine kardanische Auf- 
hângung des Flügels. Jedes bzw. jede von diesen drei 
Lösungsinerkmalen oder -inerkinalsgruppen ist als Lösung für 
eine der drei Teilaufgaben b) bis d) und jedes bzw. jede 
für sich für die Teilaufgabe a) erkennbar. Aus den obigen 
Abschnitten geht hervor, daB keine technische Wechsel- 
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wirkung auf der Zusammenfassung dieser Merkmale unter 
Berücksichtigung ihrer jeweiligen Funktionen beruht. Die 
Anspruch 1 des Streitpatents zugrundeliegende Aufgabe 

setzt sich deshalb aus im wesentlich drei voneinander 

technischen unabhàngigen Teilaufgaben zusammen, so daB 
keine echte Merkmalskoinbjnation im Anspruch 1 enthalten 

1st, sondern nur eine Aggregation von drei Merkinalen oder 

Merkmalsgruppen. In dieseni Fall kann sich die fehiende 
erfinderische Tàtigkeit auch dadurch ergeben, daB das 
Naheliegen der einzelnen Merkinale sich auf verschiedene 
Vorveräffentl ichungen stützt. 

	

8. 	Bei dieser Sachiage ist deshalb für die Beurteilung der 

erfinderischen Tãtigkeit zu prüfen, ob sich jedes Merkrnal 

individuell betrachtet in naheliegender Weise aus dem 
Stand der Technik herleiten läBt: 

	

8.1 	Die Verwendung einer Bremsvorrichtung für die Beherrschung 
der in einein Beschlag erzeugten Torsionsfederkräfte 1st 

aus Dokument (3) bekannt. Es beschreibt eine Of fnungs-

einrichtung für einen Klappflügel eines Fensters, insb. 
einer Lichtkuppel, und befaBt sich wie das Streitpatent 

mit dein Problem, eine Of fnung des Fensters in einem 
Bereich von gröBer als 90 zu erreichen. Als Lósung 

schlägt Dokument (3) eine Torsionsfeder vor, die mit einer 

Rastvorrichtung und/oder einer Bremse versehen 1st. 

Ausgehend vom gattungsbildenden Stand der Technik, der 

bereits die Koinbination einer Torsionsfeder mit einer 

Rastvorrichtung offenbart, wird der Fachmann daher durch 
Dokument (3) dazu angeregt, eine Rast- oder Bremsvor-

richtung zu wàhlen. Da ferner in Dokument (3) die Lehre, 

den Klappflügel mittels einer auf die Drehachse der 
Torsionsfeder einwirkenden Bremse in eirier Zwischen-

stellung festzuhalten, eindeutig offenbart ist, liegt 
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mithin, entgegen der Meinung der Beschwerdegegnerin, em 
kiarer Hinweis auf eine stufenlose Regulierung des Klapp-
flügels und somit auf die Teilaufgabe b) vor. Die 
Verwendung einer Bremse für diesen Zweck, insb. an  
Wohnraum-Dachfenstern, gehärt, wie Dokument (6) beweist, 
sowieso zum Fachwissen in diesein Fachbereich. Die in 
Dokuntent (3) beschriebene Breiusvorrichtung weist Breins-
scheiben auf, die platzsparend sind, so daB die Tell-
aufgabe a) (koinpakt aufgebaut) dadurch auch gelöst ist. 
Für den Fachmann bestand deshaib kein Vorurteil gegen eine 
Kombination einer Bremsvorrichtung mit einer Torsions-
federvorrichtung; vielinehr wurde er un Hinblick auf die 
Lösung der Teilaufgabe b) dazu angeregt, eine Bremsvor-
richtung geinäB Dokuinent (3) auf den Beschlag nach 
Dokument (1) zu übertragen. 

Den Argumenten der Beschwerdegegnerin, daB Lichtkuppeln 
und Wohndachfenster wegen ihrer Gewichte nicht vergleich-
bar und die in Dokuinent (3) beschriebene Bremse für die 
vorliegende Erfindung nicht geeignet seien, kann die 
Kammer nicht folgen. Abgesehen davon, daB Anspruch 1 des 
Flügels enthàlt, hat die Beschwerdegegnerin auch keine 
besonderen Anforderungen für den Aufbau der beanspruchten 
Brexnsvorrichtung definiert. Die Behauptung, daB die aus 
Dokuinent (3) bekannten Breinsscheiben für ein Wohnraum-
dachfenster ungeeignet seien, ist nicht zutreffend, wenn 
man berücksichtigt, daB einerseits mm Streitpatent eine 
einfache, auf die Torsionswelle eingreifende Bremsschraube 
als einzige detaillierte Lösung of fenbart 1st und anderer-
seits Breinsscheiben bereits an Dachfenstern verwendet 
worden sind, vgl. Dokuirient (6). 

8.2 	Bei der Suche nach einer Torsionsfedervorrichtung, die 
kompakt aufgebaut werden kann und eine Anpassung der 
Federkrafterzeugung an die jeweiligen Bedürfnisse 
gewãhrleistet, hat der Fachinann sich mit der Gestaltung 
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von Torsionsfedern in einein Beschlag zu befassen und st63t 
foiglich auf Dokument (2), in dem auf beide Probleme 
ausdrücklich hingewiesen ist. Zwar betrif ft Dokument (2) 
elne Schliei3vorrichtung für eine Pendeltür oder em 
Zeichenbrett, und nicht elne soiche für ein Dachfenster, 
jedoch 1st die in diesem Dokument enthaltene Lehre im 

wesentlichen auf die Torsionsfedervorrichtung ausge-

richtet, die in eineiu Rahinenschenkel der Tür angeordnet 

1st und den Beschlag bildet. Da die Aufgabenstellung gemäB 

Dokuinent (2), nämlich eine Torsionsfedervorrichtung zu 
schaffen, die ein groI3es Torsionsmoinent besitzt und 
gleichzeitig platzsparend ist, die gleichen oben angege-
benen Teilaufgaben a) und C) des Streitpatents betrif ft, 
1st davon auszugehen, daB der Fachinann Dokument (2) in 
Betracht zieht. 

Dokument (2) lehrt, innerhalb eines Hohiprofils die 

Torsionsfeder in eine Anzahl von koaxial und hinter-

einander angeordneten Schraubenfedern zu unterteilen und 

die Torsionsfederelemente beidseitig eines Inittigen Wider-

lagers so anzuordnen, daB sich ihre Federkräfte addieren. 
Diese Federvorrichtung kann das Scharnier des Flügels 
bilden. Durch Einfügung weiterer hintereinander-
geschalteter Federn kann die Federvorrichtung verstärkt 

werden. Der Ubertragung dieser Lehre auf die Torsions-

federvorrichtung nach Dokument (1) steht kein Hindernis 

entgegen und der Fachmann gelangt dadurch zum ent-

sprechenden Lösungsmerkmal des Anspruchs 1 des 
Streipatents. 

Das Argument der Beschwerdegegnerin, daB wegen der sehr 
unterschiedlichen Lastmomente und Gewichte ein Vergleich 

eines klappbaren Wohnraumdachfensters mit einer Tür vôllig 

abwegig sei, ist nicht überzeugend, wenn man bedenkt, daB 

die Beschwerdegegnerin selbst darauf hingewiesen hat, daB 

ihre Erfindung für eine Dachfenstertür mit am Seiteri- 
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schenkel angebrachter Torsionsfedervorrichtung, ur-
sprünglich sogar für eine aligemeine Fenstertür, geeignet 
sei. Ob die Lastmomente und Gewichte so unterschiedlich 
sind, 1st auch eingedenk der Tatsache, daB der Beschlag 
nach Anspruch 1 des Streitpatents bei einem beliebigen 
Wohnrauiudachfenster verwendbar sein soil, ferner zu 
bezweifeln. Hinsichtlich des Dimensionierungsproblems 
bezüglich der am oberen Schenkel eines Dachfensters bzw. 
am Seitenschenke]. einer Tür angebrachten Federvorrichtung 
ist zusãtziich zu bemerken, daB Dokument (2) keinen 
Hinweis enthãit, daB die dort beschriebene Federvor-
richtung auf der ganzen Lange des Seitenschenkels der Tür 
angebracht werden mul3, so daB für den Fachmann kein 
Vorurteil in bezug auf die erforderlichen Abmessungen der 
Federvorrichtung bestand. 

8.3 	Die Lósung der Teilaufgabe d), d. h. das seitliche 
Verschwenken des Flügels zwecks Reinigung, ist bereits aus 
zwei Patentanmeldungen der Beschwerdegegnerin, nämiich den 
Dokumenten (4) und (5), bekannt. Der dort beschriebene 
klappbare Flügel eines Wohnraumdachfenster ist zu diesem 
Zweck mittels eines in der Mitte seines oberen Hohiprofils 
bzw. Schenkeis eingesetzten Kardanboizens aufgehângt und 
damit mit dem Futterkasten verbunden. Diese Geienk-
verbindung 1st ferner mit der Scharnierachse des Flügels 
verbunden. Aus diesen Entgegenhaltungen erhält der Fach-
mann sornit nicht nur den Hinweis, eine kardanische 
Aufhängung für das Verschwenken des Flügels vorzusehen, 
sonder auch die Anregung, den Kardanboizen mit der 
Scharnierachse zu verbinden. Somit ist er in der Lage, die 
in Dokument (1) of fenbarte Vorrichtung zum Schieben des 
Flügels gegen diese bekannte kardanische Aufhãngung 
auszutauschen, ohne dabel eine erfinderische Tätigkeit 
entfalten zu mnüssen. Wenn er zusãtzlich die besondere 
Torsionsfedervorrichtung nach Dokument (2) einsetzt, weiB 
er, daB er den Kardanboizen mit den die Scharnierachse 
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bildenden Teilen dieser Federvorrichtung verbinden rnuI3, 

z. B. mit dent mittig angeordneten Widerlager. 

8.4 	Es folgt daraus, daB jedes bzw. jede der drei Lösungs- 

merkmale oder -merkmalsgruppen des Anspruchs 1 des 

Steitpatents jeweils für sich bekannt oder naheliegend 

ist. Da die Lösung der gesteliten Gesamtaufgabe aus den 

vorstehend in den Abschnitten 5 und 7 genannten Gründen 

naheliegt, beruht somit der Gegenstand des Anspruchs 1 des 

Streitpatents nicht auf erfinderischer Tàtigkeit mm Sinne 

des Artikels 56 EPU. 

9. 	Die Darlegungen der Beschwerdegegnerin bezuglich der 

Federeigenschaften bzw. Federcharakteristiken der 

Torsionsfedervorrichtung sind für die Frage der Patent- 

fàhigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 ohne jede 

Bedeutung, weil aus Anspruch 1 nicht herleitbar ist, 

weiche Merkmale dieses Anspruchs dazu führen könnten, daB 

der dort definierte Beschlag zwingend bestimmte Feder -

charakterjstjken aufweisen mül3te. 

Entscheidungs for-mel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Das Patent wird widerrufen. 

Der Gesc äftsste].lenbeainte: 	Der Vorsitzende: 

rj  

N. Maslin 	 C.T. Wilson 
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